
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Privatstiftungsgesetz 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 694/1993 

§/Artikel/Anlage 

Art. 1 § 36 

Inkrafttretensdatum 

01.09.1993 

Text 

Abwicklung 

§ 36. (1) Der Stiftungsvorstand hat die Gläubiger der Privatstiftung unter Hinweis auf die Auflösung 
aufzufordern, ihre Ansprüche spätestens innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung der Aufforderung 
anzumelden. Diese Aufforderung an die Gläubiger ist ohne Verzug im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu 
veröffentlichen. 

(2) § 213 Aktiengesetz 1965 über den Gläubigerschutz ist anzuwenden. Das verbleibende Vermögen 
der aufgelösten Privatstiftung ist dem Letztbegünstigten zu übertragen. 

(3) Ist kein Letztbegünstigter vorhanden oder will der Letztbegünstigte das verbleibende Vermögen 
nicht übernehmen und ergibt sich aus der Stiftungserklärung sonst keine Regelung, so fällt das 
verbleibende Vermögen der Republik Österreich anheim. 

(4) Wird die Privatstiftung zufolge Widerrufs aufgelöst und ist in der Stiftungserklärung nichts 
anderes vorgesehen, so ist der Stifter Letztbegünstigter. 

(5) Soweit in der Stiftungserklärung nichts anderes vorgesehen ist, teilen mehrere Letztbegünstigte 
zu gleichen Teilen. 


